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Beratungsfolge Datum Behandlung Zuständigkeit 
    

Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, 

Umwelt, Klimaschutz und Verkehr 

02.03.2021 nicht öffentlich Vorberatung 

Stadtrat 17.03.2021 öffentlich Entscheidung 
    

 

 

Beschlussvorschlag 

 

01 

Die Stadt Erfurt wird beauftragt, den Winterdienst im Februar 2021 hinsichtlich seines Erfolges 

und künftig weiterer notwendiger Maßnahmen zur ordnungsgemäßen Durchführung des 

Winterdienstes zu analysieren. 

 

02 

Die Stadt Erfurt wird beauftragt, auf Grundlage der Analyse ein neues Winterdienstkonzept zu 

erstellen, mit dem Ziel, den Winterdienst ab dem Winter 2021/2022 weiter auszubauen. Die 

finanziellen und personellen Ressourcen und insbesondere die Ausstattung sind entsprechend 

anzupassen. 

 

 

 

 

10.02.2021, gez. i. A. xxxxxxxxx 
Datum, Unterschrift 

 

  

 

Fraktion AfD 
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Nachhaltigkeitscontrolling  Nein  Ja, siehe Anlage Demografisches Controlling  Nein  Ja, siehe Anlage 

Finanzielle Auswirkungen  Nein  Ja → Nutzen/Einsparung  Nein  Ja, siehe Sachverhalt 

  ↓ Personal- und Sachkosten (in EUR) /  

Personalkosteneinsparung (in VbE) 

Deckung im Haushalt  Nein  Ja Gesamtkosten  EUR 

   ↓ 
 

 2021 2022 2023 2024 

Verwaltungshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Verwaltungshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

 

  Deckung siehe Entscheidungsvorschlag 

 

Fristwahrung 

x Ja  Nein 

 

 

Anlagenverzeichnis 

 

 

 

 

 

Sachverhalt 

 

Bereits seit dem 07.02.2021 hat die Stadt Erfurt mit hohem Schneeaufkommen zu kämpfen. Der 

extreme Schneefall war weit im Vorfeld angekündigt. 

 

Die Stadt Erfurt ist gem. § 49 III und IV ThürStrG zur Räumung des Schnees von öffentlichen 

Gehwegen und Straßen verpflichtet. Dennoch sind nach mehreren Tagen weiterhin zahlreiche 

Straßen und Gehwege zugeschneit und können nicht oder nur kaum passiert werden. Es ist nicht 

zu übersehen, dass der Winterdienst der Stadt Erfurt und der EVAG mit der Situation stark 

überfordert ist und oftmals unzureichend ausgestattet war und/ oder unkoordiniert handelte. Die 

Erfurter Steuerzahler zahlen den kommunalen Winterdienst und können dafür eine entsprechend 

bessere Leistung erwarten. 
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